
AM\599453DE.doc PE 367.971v01-00

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit

30.1.2006 PE 367.971v01-00

ÄNDERUNGSANTRÄGE 18-36

Entwurf einer Stellungnahme (PE 367.656v01-00)
Jiří Maštálka
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht

Vorschlag für eine Verordnung (KOM(2005)0399 – C6-0256/2005 – 2005/0166(COD))

Vorschlag der Kommission Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 18
Erwägung 3

(3) Auf europäischer Ebene werden 
objektive, zuverlässige und vergleichbare 
Informationen über die Drogen- und 
Drogensuchtproblematik und ihre Folgen 
benötigt, die dazu beitragen sollen, der 
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten bei 
der Festlegung von 
Drogenbekämpfungsmaßnahmen und -
aktionen in ihren jeweiligen 
Zuständigkeitsbereichen eine 
Gesamtübersicht zu vermitteln und so einen 
Wertzugewinn zu verschaffen.

(3) In einer Situation, in der immer mehr 
Menschen mit verschiedendsten Drogen in 
Kontakt kommen, werden auf europäischer 
Ebene objektive, zuverlässige und 
vergleichbare Informationen über die 
Drogen- und Drogensuchtproblematik 
benötigt, die dazu beitragen sollen, der 
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten bei 
der Festlegung von 
Drogenbekämpfungsmaßnahmen und -
aktionen in ihren jeweiligen 
Zuständigkeitsbereichen eine 
Gesamtübersicht zu vermitteln und so einen 
Wertzugewinn zu verschaffen.

Or. pl
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Begründung

Die Europäische Gemeinschaft wird nicht mit dem Problem fertig, dass immer mehr 
Menschen, unter anderem junge Menschen, Drogen nehmen. Um so dringlicher wird die 
Aufgabe, einen schnelleren Informationsaustausch zu gewährleisten, bei dem der Gesamtheit 
des Problems, d.h. der Einnahme von Drogen und der Bekämpfung der Abhängigkeit,
Rechnung getragen wird.

Änderungsantrag von Frederika Brepoels, Thomas Ulmer

Änderungsantrag 19
Erwägung 7 a (neu)

(7a) Es gehört zu den Aufgaben der 
Beobachtungsstelle, Informationen über 
„bewährte Praktiken“ in den 
Mitgliedstaaten bereitzustellen und den 
diesbezüglichen Austausch zu erleichtern.

Or. en

Begründung

Es ist nicht die Aufgabe der Beobachtungsstelle, die Politik der verschiedenen 
Mitgliedstaaten zu bewerten. Die Beobachtungsstelle sollte gleichwohl Informationen über 
bewährte Praktiken in den Mitgliedstaaten bereitstellen und den diesbezüglichen Austausch 
erleichtern. 

Änderungsantrag von Thomas Ulmer

Änderungsantrag 20
Erwägung 9

(9) Die Kommission sollte der EBDD die 
Durchführung von Strukturhilfeprojekten 
der Gemeinschaft für Drogen-
Informationssysteme in Drittländern wie
den Bewerberländern oder den Ländern des 
westlichen Balkans, deren Beteiligung an 
Gemeinschaftsprogrammen und Mitarbeit in 
den Agenturen der Gemeinschaft vom 
Europäischen Rat gebilligt wurde, direkt 
übertragen können.

(9) Die Kommission sollte der EBDD die 
Durchführung von Strukturhilfeprojekten 
der Gemeinschaft für Drogen-
Informationssysteme in den 
Bewerberländern oder den Ländern des 
westlichen Balkans, deren Beteiligung an 
Gemeinschaftsprogrammen und Mitarbeit in 
den Agenturen der Gemeinschaft vom 
Europäischen Rat gebilligt wurde, direkt 
übertragen können.

Or. de
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Begründung

Die Strukturhilfeprojekte sollten auf die Bewerberländer und auf die Länder des westlichen 
Balkans beschränkt bleiben.

Änderungsantrag von Thomas Ulmer

Änderungsantrag 21
Erwägung 10

(10) Die von der Beobachtungsstelle 
gesammelten Informationen gelten 
vorrangigen Bereichen, die in Bezug auf 
Inhalt, Tragweite und 
Durchführungsmodalitäten noch festzulegen 
sind.

(10) Die von der Beobachtungsstelle 
gesammelten Information gelten vorrangig 
den Bereichen, die in Bezug auf Inhalt, 
Tragweite und Durchführungsmodalitäten 
noch festzulegen sind.

Or. de

Änderungsantrag von Thomas Ulmer

Änderungsantrag 22
Erwägung 11

(11) Es existieren bereits nationale, 
europäische und internationale 
Organisationen und Einrichtungen, die 
Informationen der genannten Art liefern, und 
es ist wichtig, dass die Beobachtungsstelle 
ihre Funktionen in enger Zusammenarbeit 
mit diesen Stellen wahrnehmen kann.

(11) Es existieren bereits nationale, 
europäische und internationale 
Organisationen und Einrichtungen, die 
Informationen der genannten Art liefern, und 
es ist wichtig, dass die Beobachtungsstelle 
ihre Funktionen in enger Zusammenarbeit 
mit diesen Stellen wahrnehmen muss.

Or. de

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 23
Erwägung 11

(11) Es existieren bereits nationale, 
europäische und internationale 
Organisationen und Einrichtungen, die 
Informationen der genannten Art liefern, und 
es ist wichtig, dass die Beobachtungsstelle 

(11) Es existieren bereits nationale, 
europäische und internationale 
Organisationen sowie Regierungs- und 
Nichtregierungsorganisationen und 
Einrichtungen, die Informationen der 
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ihre Funktionen in enger Zusammenarbeit 
mit diesen Stellen wahrnehmen kann. 

genannten Art liefern, und es ist wichtig, 
dass die Beobachtungsstelle ihre Funktionen 
in enger Zusammenarbeit mit diesen Stellen 
wahrnehmen kann. 

Or. pl

Begründung

In vielen Staaten sind Nichtregierungsorganisationen mit sehr guten Ergebnissen tätig. Es ist 
wichtig, dass die Beobachtungsstelle auch aus dieser Quelle Informationen einholen könnte.

Änderungsantrag von Thomas Ulmer

Änderungsantrag 24
Erwägung 16

(16) Um eine angemessene Information des 
Europäischen Parlaments über den Stand der 
Drogenproblematik in der Europäischen 
Union sicherzustellen, muss dieses die 
Möglichkeit haben, den Direktor der 
Beobachtungsstelle anzuhören.

(16) Um eine angemessene Information des 
Europäischen Parlaments über den Stand der 
Drogenproblematik in der Europäischen 
Union sicherzustellen, muss dieses das 
Recht haben, den Direktor der 
Beobachtungsstelle anzuhören.

Or. de

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 25
Artikel 1 Absatz 2

(2) Zweck der Beobachtungsstelle ist, der 
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten in 
den in Artikel 3 genannten Bereichen 
objektive, zuverlässige und auf europäischer 
Ebene vergleichbare Informationen über die 
Drogen- und Drogensuchtproblematik und 
ihre Folgen zu liefern.

(2) Zweck der Beobachtungsstelle ist, der 
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten in 
den in Artikel 3 genannten Bereichen 
sachliche, objektive, zuverlässige und auf 
europäischer Ebene vergleichbare 
Informationen über die Drogen- und 
Drogensuchtproblematik und ihre Folgen zu 
liefern.

Or. pl

Begründung

Die von der Beobachtungsstelle übermittelten Informationen müssen sachlich und prägnant 
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sein. Sie sollen die Regierungen, Institutionen und Organisationen effizient unterstützen.

Änderungsantrag von Thomas Ulmer

Änderungsantrag 26
Artikel 1 Absatz 3

(3) Die aufbereiteten oder produzierten 
Informationen statistischer, 
dokumentarischer und technischer Art sollen 
dazu beitragen, der Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedsstaaten bei der Festlegung von 
Maßnahmen und Aktionen in ihren 
jeweiligen Zuständigkeitsbereichen eine 
Gesamtschau der Drogen- und 
Drogensuchtproblematik zu vermitteln. Der 
statistische Teil dieser Informationen wird in 
Zusammenarbeit mit den zuständigen 
statistischen Stellen entwickelt, wobei 
erforderlichenfalls auf das Statistische 
Programm der Gemeinschaft 
zurückgegriffen wird, um Synergien zu 
fördern und Doppelarbeit zu vermeiden.

(3) Die aufbereiteten oder produzierten 
Informationen statistischer, 
dokumentarischer und technischer Art sollen 
dazu beitragen, der Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedsstaaten bei der Festlegung von 
Maßnahmen und Aktionen in ihren 
jeweiligen Zuständigkeitsbereichen eine 
Gesamtschau der Drogen- und 
Drogensuchtproblematik zu vermitteln. Der 
statistische Teil dieser Informationen wird in 
Zusammenarbeit mit den zuständigen 
statistischen Stellen entwickelt, wobei 
erforderlichenfalls auf das Statistische 
Programm der Gemeinschaft 
zurückgegriffen wird, um Synergien zu 
fördern und Doppelarbeit zu vermeiden. 
Weitere weltweit verfügbare Daten der 
WHO und der UNO sollen berücksichtigt 
werden.

Or. de

Begründung

Vermeidung von Doppelarbeit.

Änderungsantrag von Thomas Ulmer

Änderungsantrag 27
Artikel 1 Absatz 5

(5) Die Beobachtungsstelle sammelt keine 
Daten, die die Identifizierung von Personen 
oder kleinen Gruppen von Personen 
ermöglichen. Sie enthält sich jeder 
Informationstätigkeit zu konkreten und 
namentlich benannten Fällen; 

(5) Die Beobachtungsstelle sammelt keine 
Daten, die die Identifizierung von Personen 
oder kleinen Gruppen von Personen 
ermöglichen. Sie enthält sich jeder 
Informationstätigkeit zu konkreten und 
namentlich benannten Fällen; es sei denn, es 
liegen Straftaten vor.
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Or. de

Begründung

Es kann nicht sein, dass entscheidende Informationen zur Aufklärung einer Straftat zwar 
vorhanden sind, aber zurückgehalten werden.

Änderungsantrag von Frederika Brepoels, Thomas Ulmer

Änderungsantrag 28
Artikel 2 Buchstabe a Ziffer i

(i) Sammlung, Speicherung und Analyse von 
Daten (Forschungsdaten inbegriffen), die 
von den Mitgliedstaaten übermittelt werden, 
sowie Daten aus gemeinschaftlichen und 
einzelstaatlichen nicht regierungsamtlichen 
Quellen sowie von zuständigen 
internationalen Organisationen; die 
Sammlung, Speicherung und Analyse 
umfasst auch Daten über die sich 
abzeichnenden Tendenzen beim 
Polykonsum, einschließlich des 
kombinierten Konsums legaler und illegaler 
psychoaktiver Substanzen; 

(i) Sammlung, Speicherung und Analyse von 
Daten (Forschungsdaten inbegriffen), die 
von den Mitgliedstaaten übermittelt werden, 
sowie Daten aus gemeinschaftlichen und 
einzelstaatlichen nicht regierungsamtlichen 
Quellen sowie von zuständigen 
internationalen Organisationen; die 
Sammlung, Speicherung und Analyse 
umfasst auch Daten über die sich 
abzeichnenden Tendenzen beim 
Polykonsum, einschließlich des 
kombinierten Konsums legaler und illegaler 
psychoaktiver Substanzen, und die 
Bereitstellung von Informationen über 
„bewährte Praktiken“ in den 
Mitgliedstaaten sowie die Erleichterung des 
diesbezüglichen Austausches;

Or. en

Begründung

Es ist nicht die Aufgabe der Beobachtungsstelle, die Politik der verschiedenen 
Mitgliedstaaten zu bewerten. Die Beobachtungsstelle sollte gleichwohl Informationen über 
bewährte Praktiken in den Mitgliedstaaten bereitstellen und den diesbezüglichen Austausch 
erleichtern. 

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 29
Artikel 2 Buchstabe a Ziffer i
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(i) Sammlung, Speicherung und Analyse von 
Daten (Forschungsdaten inbegriffen), die 
von den Mitgliedstaaten übermittelt werden, 
sowie Daten aus gemeinschaftlichen und 
einzelstaatlichen nicht regierungsamtlichen 
Quellen sowie von zuständigen 
internationalen Organisationen; die 
Sammlung, Speicherung und Analyse 
umfasst auch Daten über die sich 
abzeichnenden Tendenzen beim 
Polykonsum, einschließlich des 
kombinierten Konsums legaler und illegaler 
psychoaktiver Substanzen; 

(i) Sammlung, Speicherung und Analyse von 
Daten (Forschungsdaten inbegriffen), die 
von den Mitgliedstaaten übermittelt werden, 
sowie Daten aus gemeinschaftlichen und 
einzelstaatlichen nicht regierungsamtlichen 
Quellen sowie von zuständigen 
internationalen Organisationen; die 
Sammlung, Speicherung und Analyse 
umfasst auch Daten über die sich 
abzeichnenden Tendenzen beim 
gleichzeitigen Konsum von verschiedenen 
Drogenarten und von abhängig machenden 
Substanzen wie Alkopops und Anabolika, 
einschließlich des kombinierten Konsums 
legaler und illegaler psychoaktiver 
Substanzen; 

Or. pl

Begründung

Gegenwärtig haben wir es mit einer Vielzahl von zugänglichen Drogen und mit dem Problem 
zu tun, dass immer neue, stärkere und äußerste gefährliche Substanzen, unter anderem einige 
Alkoholika, auf den Markt kommen. Daher muss die Sammlung und Speicherung von Daten 
die Wirklichkeit widerspiegeln, mit der wir konfrontiert sind.

Änderungsantrag von Thomas Ulmer

Änderungsantrag 30
Artikel 2 Buchstabe d a (neu)

(da) Informationspflichten
Die Behörde hat grundsätzlich die 
Verpflichtung beim Erkennen neuer 
Entwicklungen und sich verändernder 
Trends, die zuständigen Stellen der 
Mitgliedsstaaten zu informieren.

Or. de

Begründung

Es muss klar sein, dass die Behörde proaktiv arbeitet und von sich aus auf Gefahren hinweist.
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Änderungsantrag von Thomas Ulmer

Änderungsantrag 31
Artikel 9 Absatz 1 Unterabsätze 1 und 2

(1) Die Beobachtungsstelle verfügt über 
einen Verwaltungsrat, der sich aus einem 
Vertreter je Mitgliedsstaat, zwei Vertretern 
der Kommission, zwei auf dem Gebiet der 
Drogen besonders kompetenten 
unabhängigen Sachverständigen, die das 
Europäische Parlament benennt, sowie 
einem Vertreter aus jedem Land, das ein 
Abkommen gemäß Artikel 21 dieser 
Verordnung geschlossen hat, 
zusammensetzt.

(1) Die Beobachtungsstelle verfügt über 
einen Verwaltungsrat, der sich aus zwei 
Vertretern der Mitgliedsstaaten, zwei 
Vertretern der Kommission und zwei auf 
dem Gebiet der Drogen besonders 
kompetenten unabhängigen 
Sachverständigen, die das Europäische 
Parlament benennt, zusammensetzt.

Jedes Mitglied des Veraltungsrats verfügt 
über eine Stimme; hiervon ausgenommen 
sind die nicht stimmberechtigten Vertreter 
der Länder, die Abkommen gemäß Artikel 
21 dieser Verordnung beschlossen haben.

Jedes Mitglied des Veraltungsrats verfügt 
über eine Stimme.

Or. de

Begründung

Der Verwaltungsrat muss ein kleines, schlankes und schlagkräftiges Gremium darstellen.

Änderungsantrag von Thomas Ulmer

Änderungsantrag 32
Artikel 9 Absatz 3

(3) Die Sitzungen des Verwaltungsrats 
werden von dessen Vorsitzenden einberufen. 
Er hält mindestens einmal jährlich eine 
ordentliche Sitzung ab. Der Direktor wohnt 
den Sitzungen des Verwaltungsrats ohne 
Stimmrecht bei und nimmt die 
Sekretariatsgeschäfte wahr.

(3) Die Sitzungen des Verwaltungsrats 
werden von dessen Vorsitzenden einberufen. 
Er hält mindestens zweimal  jährlich und je 
nach Bedarf eine ordentliche Sitzung ab. 
Der Direktor wohnt den Sitzungen des 
Verwaltungsrats ohne Stimmrecht bei und 
nimmt die Sekretariatsgeschäfte wahr.

Or. de

Begründung

Der Verwaltungsrat muss ein kleines, schlankes und schlagkräftiges Gremium darstellen.
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Änderungsantrag von Thomas Ulmer

Änderungsantrag 33
Artikel 10

Artikel 10 entfällt
Exekutivausschuss

(1) Der Verwaltungsrat wird von einem 
Exekutivausschuss unterstützt. Dieser setzt 
sich  zusammen aus  dem Vorsitzenden und 
dem stellvertretenden Vorsitzenden des 
Verwaltungsrats sowie zwei 
Kommissionsvertretern. Der Direktor 
nimmt an den Sitzungen des 
Exekutivausschusses ohne Stimmrecht teil.
(2) Der Exekutivausschuss tritt mindestens 
zweimal jährlich und je nach Bedarf 
zusammen um die Beschlüsse des 
Verwaltungsrats vorzubereiten und den 
Direktor zu unterstützen und zu beraten. 
Im Namen des Verwaltungsrats beschließt 
er über  die in der EBDD- Finanzregelung 
vorgesehenen Angelegenheiten, die gemäß 
dieser Verordnung nicht dem 
Verwaltungsrat vorbehalten sind. Er fasst 
seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit.

Or. de

Begründung

Der Verwaltungsrat und Exekutivausschuss müssen zusammengelegt werden, um die 
Verwaltung zu verschlanken.

Änderungsantrag von Frederika Brepoels, Thomas Ulmer

Änderungsantrag 34
Artikel 11 Absatz 1 Unterabsatz 1

(1) Die Beobachtungsstelle wird von einem 
vom Verwaltungsrat auf Vorschlag der 
Kommission ernannten Direktor geleitet; 
seine Amtszeit beträgt fünf Jahre und kann 
auf Vorschlag der Kommission und nach 

(1) Die Beobachtungsstelle wird von einem 
vom Verwaltungsrat auf Vorschlag der 
Kommission ernannten Direktor geleitet; 
seine Amtszeit beträgt fünf Jahre und kann 
auf Vorschlag der Kommission und nach 
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einer Bewertung einmal um maximal fünf 
Jahre verlängert werden.

einer Bewertung einmal um maximal fünf 
Jahre verlängert werden. Der Vorschlag der 
Kommission enthält eine Liste der besten 
Bewerber, die von der Kommission in 
einem öffentlichen Auswahlverfahren 
ermittelt  wurden.

Or. en

Begründung

Durch das Hinzufügen dieses Satzes wird klar, dass die Kommission eine Liste mit den besten 
Kandidaten erstellen muss. Die Ernennung des Direktors obliegt dem Verwaltungsrat.

Änderungsantrag von Thomas Ulmer

Änderungsantrag 35
Artikel 15 Absatz 9

(9) Auf Empfehlung des Rates, der mit 
qualifizierter Mehrheit beschließt, erteilt das 
Europäische Parlament dem Direktor vor 
dem 30. April des Jahres n + 2 Entlastung 
zur Ausführung des Haushaltsplans für das 
Jahr n.

(9) Auf Empfehlung des Rates, der mit 
qualifizierter Mehrheit beschließt, erteilt das 
Europäische Parlament dem Direktor vor 
dem 30. April des Jahres n + 1 Entlastung 
zur Ausführung des Haushaltsplans für das 
Jahr n.

Or. de

Begründung

Der verhältnismäßig kleinen Agentur muss es möglich sein, den Haushalt innerhalb eines 
Jahres zu prüfen.

Änderungsantrag von Frederika Brepoels, Thomas Ulmer

Änderungsantrag 36
Anhang 1 Buchstabe A Ziffer 2

2) Follow-up der Maßnahmen zur 
Bewältigung von Drogenproblemen;

2) Follow-up der Maßnahmen zur 
Bewältigung von Drogenproblemen; 
Bereichstellung von Informationen über 
„bewährte Praktiken“ in den 
Mitgliedstaaten und Erleichterung des 
diesbezüglichen Austausches.
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Or. en

Begründung

Es ist nicht die Aufgabe der Beobachtungsstelle, die Politik der verschiedenen 
Mitgliedstaaten zu bewerten. Die Beobachtungsstelle sollte gleichwohl Informationen über 
bewährte Praktiken in den Mitgliedstaaten bereitstellen und den diesbezüglichen Austausch 
erleichtern.


